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Geschätzte Leserinnen und 
Leser, uns alle hat die Corona 
Krise schwer getroffen, des-
halb würde ich es mir niemals 
anmaßen zu beurteilen, ob 
es eine Generation schwerer 
getroffen hat als eine andere. 
Dennoch muss ich in meiner 
Rolle, und persönlich kann ich 
es ja eh gar nicht anders, auf die 
Befindlichkeiten der Jugend-
lichen eingehen. Auch wenn 
wir wohl vom herkömmlichen 
Krankheitsverlauf die bessere 
Position hatten, hat die Zeit 
auch uns psychisch sehr zuge-
setzt. Abgesehen von kleinen 
Lücken im Sommer wurden 
wichtige Lebensphasen wie 
die Schulzeit, die Lehrzeit, das 
Studium… im Allgemeinen, 
das Erwachsenwerden dras-
tisch eingeschränkt. Neben 
den Bildungseinrichtungen 
traf das auch die Freizeitun-
ternehmungen, das Ausgehen 
am Abend, den Lokalbesuch 
bis spät in die Nacht. Nun je-
doch wirkt es so, als hätten wir 
das vorerst hinter uns gelassen. 
Jugendliche sind wieder unter-
wegs. Man trifft sich gemütlich 
zusammen, plant den Abend 
und geht beinah unbeschwert 
wieder fort. Man kann natür-
lich drüber streiten, wie wichtig 
es tatsächlich ist, bis zum Mor-
gengrauen unterwegs zu sein. 
Doch ich freu mich für alle, 
die das nun wieder, oder auch 
zum ersten Mal, tun können. 
Denn es gehört meiner Mei-
nung nach einfach ein bisschen 
zum Erwachsenwerden dazu, 
und gerade nachdem zwei Jah-
re lang diese Unbeschwertheit 
gefehlt hat, ist es umso wichti-
ger, dass zumindest wieder ein 
Stück Normalität einkehrt. 

Aufteilungs­
verfahren nach 
Ehescheidung

Unternehmens­
vorsorge

Die Jugend ist wieder 
unterwegs – zum Glück 

Bei einer einvernehmlichen 
Scheidung wird in der Schei-
dungsfolgenvereinbarung auch 
das eheliche Vermögen aufge-
teilt. Kommt es zu keiner ein-
vernehmlichen Scheidung ent-
scheidet der Richter zuerst mit 
Urteil über die Scheidung, und 
die Aufteilung des Vermögens 
erfolgt danach in einem eige-
nen Verfahren . Der Antrag für 
ein solches Verfahren ist bin-
nen eines Jahres ab Rechtskraft 
der Scheidung einzubringen, 
sonst erlischt der Anspruch auf 
Aufteilung. Aufzuteilen sind 
die im Zeitraum von der stan-
desamtlichen Eheschließung 
bis zur Rechtskraft der Schei-
dung oder der bereits davor 
erfolgten, dauerhaften Aufhe-
bung der Lebensgemeinschaft 
angesparten und erwirtschafte-
ten Vermögenswerte. Aufgeteilt 
werden insbesondere Wohnun-
gen und Häuser, das eheliche 
Gebrauchsvermögen (Hausrat, 
Einrichtung, gemeinsame Fahr-
zeuge), Ersparnisse    (Sparbü-
cher, Lebensversicherungen, 
Aktien, etc.). Dies natürlich 
immer unter der Vorausset-
zung, dass sie während der Ehe 
gemeinsam erworben wurden, 
wobei die Ehewohnung eine 
gewisse Ausnahme darstellt. 
Natürlich sind auch die Ver-
bindlichkeiten wie z.B. Kredite  
nach einer Scheidung aufzutei-
len. Die Vermögensaufteilung 
erfolgt in der Regel verschul-
densunabhängig und  nach Bil-
ligkeit. In die Ehe eingebrach-
te, ererbte sowie geschenkte 
Sachen werden nicht aufgeteilt. 
Ihr Rechtsanwalt hilft gerne.

Das Thema Unter-nehmens-
vorsorge wird von vielen 
Unternehmern immer noch 
unterschätzt. Eine erfolgrei-
che, geord-nete Übergabe 
bzw. Weiterführung des Un-
ter-nehmens will geplant sein 
– im Falle eines plötz-lichen 
Ablebens genauso wie an-
lässlich der Pensio-nierung. 
Vor einer Übergabe sollten 
sich Unternehmer folgende 
Fragen stellen:
	» Ist das Unternehmen von 

meiner Arbeitskraft ab-
hängig?

	» Wie übergebe ich ein Un-
ternehmen?

	» Wann setze ich einen mög-
lichen Nachfolger zum Ge-
schäftsführer ein?

	» Kann ich eine Beteil-igung 
behalten?

	» Wie sichere ich meine fi-
nanziellen Interessen 

	» nach der Übergabe ab?
	» Wie kann der Über-neh-

mer finanziell bestehen?
	» Wie können Familien-mit-

glieder versorgt werden?

Bei Familienunternehmen ist 
die Regelung der Nachfol-
ge noch heikler, da sich hier 
zusätzliche Fragen zum Erb- 
und Pflichtteilsrecht stellen.

Bei Fragen stehen Ihnen 
mein Team und ich gerne zur 
Verfügung. 
Die Erstberatung ist kosten-
los.
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Krebsversicherung
Mit der Diagnose Krebs stellt sich 
das ganze Leben auf den Kopf. Ca. 
41.000 Österreicher/innen erkran-
ken jährlich an Krebs, das heißt 
jede vierte Person wird mit dieser 
Krankheit konfrontiert.
Eine lebensentscheidende Krank-
heit, die sich auf das gesamte sozi-
ale Umfeld auswirkt. 
Nicht nur der Gesundheitszustand 
ändert sich, sondern auch die finan-
zielle und emotionale Lage. Denn 
die Fixkosten fallen weiterhin 
laufend an, zusätzliche Kosten für 
Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, 
eventuelle Auszeit des Partners / 
der Partnerin zur Unterstützung 
oder komplementäre Methoden 
zur besseren Verträglichkeit der 
Chemo- und Strahlentherapie kön-
nen entstehen.
Um sich in dieser schwierigen Zeit 
komplett auf die Behandlung kon-
zentrieren zu können, besteht die 
Möglichkeit eine Krebsversiche-
rung abzuschließen.
Was ist eine Krebsversicherung?
Eine Krebsversicherung unterstützt 
Sie finanziell, sobald die Diagnose 
Krebs lt. Bedingungen feststeht. In 
diesem Fall wird ihnen die verein-
barte Versicherungssumme ausbe-
zahlt und Sie können sich besser 
auf die Behandlung konzentrieren. 
Bei vielen Krebsversicherungen 
gibt es auch die Möglichkeit, dass 
eine professionelle Zweitmeinung 
von Ärzten weltweit eingeholt wer-
den kann bzw., dass führende Kran-
kenhäuser Ihren Behandlungsplan 
überprüfen.
Kinder von 0-18 Jahren sind bei 
manchen Versicherungsgesellschaf-
ten kostenfrei mitversichert.
Neben den laufenden Untersu-
chungen zur Früherkennung ist die 
Krebsversicherung sicher eine sehr 
gute Absicherung für den schlimms-
ten Fall. Zusätzlich gibt es noch die 
„steirische Krebshilfe“, welche für 
Betroffene ebenfalls Hilfe bietet.
Bei offenen Fragen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Ihr Versicherungsmakler  
des Vertrauens

Akad. Vkfm.  Christian Hofer


